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gchandhabt, so wiare wohl manche Zimmervermieterin
ihres Verdienstes verlustig gegangen . . . aber eben, «in
der Not frifit der Teufel Fliegen»! Auch solche Fille
sind nicht selten, da Vermieter von Zimmern das Zwei-
und Dreifache ihres ecigenen Wohnungsmictzinses her-
ausholen. Doch der Mangel an Einzelzimmern zwingt
die alleinstchenden Leute, solche horrende Angebote
zu akzeptieren. Oft geschieht dies mit dem vorgefaBten
Gedanken, hochstens einen oder zwei Monate zu blei-
ben, denn das Einkommen erlaubt ja in den wenigsten
Fillen solche Mietzinsausgaben. In der Hoffnung,
wahrend dieser Zeit doch etwas Besseres zu finden,
werden jedoch stets die verlangten Wucherpreise
bezahlt.

Es mul} einmal auf diese ungesunde Lage hingewie-
sen werden, und es ist zu hoffen, daf sich einsichtige
Kreise dazu entschlieffen, hier eine Besserung herbei-
zufithren. Was not tut, sind Zimmer mit angemessenen
Mietzinsen, welche auch von Arbeitern und Angestell-
ten bestritten werden kénnen.

Ein Anfang in dieser Richtung wurde im Jahre
1934 von der Genossenschaft Proletarische Jugend in
Ziirich gemacht, als sie auf genossenschaftlicher Grund-
lage das Wohnheim Sihlfeld in Ziirich 4 erstellte. In
diesem Hause sind 28 Einzel- und 16 Doppelzimmer,
cin alkoholfreies Restaurant, eine Jugendstube, ein
Sitzungszimmer und Bastelwerkstitten fiir Holz- und
Metallarbeiten untergebracht. Es wurde hier vor allem
fiir die ‘minderbemittelten Arbeiter und Angestellten
cine angenchme und heimelige Wohngelegenheit ge-
schaffen, und nach 15jahriger Erfahrung konnte die
Genossenschaft in ihrem Jahresbericht feststellen, daB
der bisherige Leerzimmerbestand gleich Null war und

dafl die Verwaltung fast taglich Anfragen von Zim-
mersuchenden erhailt.

Fiir hohe Einkommen besteht in dieser Bezichung
kein Problem. Die Bezeichnung «Apartment-House»
ist in den gegenwirtigen Bauausschreibungen héufig
vertreten; doch man frage nicht nach den Mietzinsen!
Es sollte nun aber doch méglich sein, auf genossen-
schaftlicher Basis Wohnzimmer zu erstellen, welche
auch fiir untere Einkommensklassen erschwinglich sind.
Dies setzt unter anderem jedoch voraus, dafs die Bo-
denspekulation nicht unterstiitzt, also relativ billiges
Bauland beniitzt wird. Auch in der Innenausstattung
mulB auf einiges verzichtet werden, doch sollte und darf
dies der Wohnlichkeit solcher Zimmer keinen Abbruch
tun. Hauptsache bleibt immer: méglichst niedrige
Mietzinse. Es wére auch sehr gut denkbar, daf} die
Subventionsbehérden das ihrige dazu beitragen wiir-
den, der Misere auf diesem Gebiet zu steuern, denn
es wire gleichzeitig auch ein Beitrag zur Milderung der
allgemeinen Wohnungsnot. Die kiirzlich im ziircheri-
schen Gemeinderat erfolgte stadtritliche Antwort zur
Frage der Schaffung cines Studentenheimes wirkt zwar
nicht besonders ermutigend. Es ist aber anzunehmen,
dall den in den neunziger Jahren entstandenen Bau-
genossenschaften «Eigenheim», «Daheim» und andern
die gebratenen Tauben auch nicht in den Mund ge-
flogen sind.

Mogen diese Zeilen dazu beitragen, daB} bei einigen
in Frage kommenden gréBern Baugenossenschaften das
notige Interesse fiir die Notlage der alleinstehenden
Leute geweckt wird, damit sie schlieBlich doch noch
den ihnen gebiihrenden Platz im allgemeinen Wohn-
bauprogramm einnehmen kénnen.

J. Meier und W. Dolder.

AUS STAAT UND WIRTSCHAFT

Riickvergiitung bei Baugenossenschaften

Mit einer kleinen Mechrheit hat sich der National-
rat fiir die Besteuerung der Riickvergiitungen und Ra-
batte bei den Genossenschaften, soweit sie 5 Prozent
ibersteigen, ausgesprochen. Gegen die Besteuerung der
Riickvergiitungen wehrten sich bisher vor allem die
Konsumvereine. Die Bau- und Wohngenossenschaften
zeigten sich an der Frage weniger interessiert, weil ihre
Riickvergiitungen meist wesentlich unter 5 Prozent
liegen. Die meisten Baugenossenschaften sind noch jung
und miussen zuerst Reserven schaffen, bevor sie an
Riickvergiitungen denken kénnen. Deshalb beschiftigt
sie das Problem vorldufig noch nicht.

Wenn aber mit der Bundesfinanzreform Entschei-
dungen getroffen werden, die sich mit der Zeit auch
fiir die Baugenossenschaften sehr unglinstig auswirken
konnen, so miissen diese eine Politik auf lingere Sicht

betreiben und sich beizeiten wehren. Es geht um ein
Prinzip, an dem die Bau- und Wohngenossenschaften
vielleicht weit starker interessiert sind als die Konsum-
vereine.

Da Riickvergiitungen in der Hauptsache nur bei
Genossenschaften, welche Wohnungen vermieten in

.Frage kommen, wollen wir das Problem an ihrem Bei-

spiel kurz beleuchten.

Nach schweizerischem Recht ist eines der Haupt-
merkmale der Genossenschaft, daB} sie ihren Mitglie-
dern einen Vorteil in Form einer Leistung zukommen
1aBt, also nicht in Form ciner Zahlung oder eines Er-
satzes flr eine Zahlung. Die Genossenschaft bezweckt
nicht die Erzielung eines Gewinnes, und der Genossen-
schafter ist nicht am Gewinn beteiligt. Der Vorteil aus
der Mitgliedschaft wird umso gréfer, je starker er die
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Institutionen der Genossenschaft bentitzt, und die Ge-
nossenschaft erfiillt ihren Zweck um so besser, je gro-
Ber die Leistung fiir ihre Mitglieder ist.

Bei der Baugenossenschaft besteht die Leistung
darin, daf} sie dem Mitgliede eine Wohnung zu még-
lichst niedrigem Mietzins zur Verfiigung stellt. Der
Mietzins wird meist schon vor Baubeginn und auf
Jahre hinaus, theoretisch fiir die Lebensdauer des
Hauses, festgelegt. Eine Anderung ist mit groBen
Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere bei allen
Wohriungen, die mit Bundessubventionen erstellt wor-
den sind oder erstellt werden, wiirde es nicht gentigen,
daf} die Mietpreiskontrolle einen Aufschlag genchmigt.
Die Subventionen sind unter der Bedingung gegeben
worden, dall die vorgesechenen Mictzinse eingehalten
werden, und es miiite deshalb fiir eine Erhohung auch
noch die Bewilligung der subventionierenden Behér-
den eingeholt werden. AuBerdem werden die Genos-
senschaften mit Mietzinsreduktionen immer sehr vor-
sichtig sein miissen, weil es spater nicht so leicht sein
wird, sie wieder zu erhchen.

Es liegt darum nahe, den Mietzins zunédchst einmal
sehr vorsichtig unter Einrechnung aller Risiken (Hypo-
thekarzins, Reparaturkosten, Steuern und Abgaben,
Mietzinsausfall usw.) festzusetzen und die Korrektur
durch Riickverglitungen vorzunehmen, wenn die Aus-
gaben kleiner sind, als angenommen wurde.

Was geschieht aber, wenn die Mietzinse zu niedrig
angesetzt wurden? Das Betriebsdefizit muf} aus den Re-
serven gedeckt werden, und, wenn diese nicht geniigen,
aus dem Anteilkapital. Nehmen wir den Fall, daf} keine
Reserven mehr vorhanden sind und das Betriebsdefizit
ein Viertel des Anteilkapitals ausmacht. Dieses muf}
um ein Viertel abgeschrieben werden. Es diirfen dem
Mitglied, das seine Anteile kiindigt, nur noch drei Vier-
tel ausbezahlt werden, vorausgesetzt, dafy er voll ein-
bezahlt hatte. Die Genossenschaft braucht aber das
volle Anteilkapital. Sie wird also beschlieBen miissen,
jedes Mitglied habe das verlorene Viertel nachzu-
bezahlen. Praktisch lauft es darauf hinaus, daB3 zu
wenig'bezahlte Mietzinse nachbezahlt werden miissen.
Den Verlust decken aber nur die Mitglieder, und zwar
im Verhiltnis der gezeichneten Anteile. Es bezahlt also
nicht jeder Mieter den von ihm zu wenig bezahlten
Betrag. Das ist ein Grund mehr, dafiir zu sorgen, daf
dieser Fall nie eintritt. Wenn Verluste auf Genossen-
schaftsanteilen sehr selten sind und mit diesen im all-
gemeinen gar nicht gerechnet wird, so liegt dies an der
verantwortungsvollen Verwaltung der Genossenschaf-

ten ganz allgemein. Wir muflten dieses Beispiel aber
anfithren, weil sich daraus ergibt:

Praktisch miissen zu wenig bezahlte Mietzinse nach-
bezahlt werden, wenn nicht geniigend Reserven vor-
handen sind. Die logische Konsequenz daraus ist,
dal3 eine Riickvergiitung zu viel bezahlter Mietzinse
durchaus gegeben ist, wenn geniigend Reserven vor-
handen sind.

Die Riickvergiitung darf nicht mit der Verzinsung
der Anteile verwechselt werden. Normalerweise muf}
die Verzinsung des Eigenkapitals im Mietzins ein-
gerechnet werden. Ein Zins darf aber, wenn es die Sta-
tuten nicht iberhaupt untersagen, nur dann gegeben
werden, wenn es die Rechnung erlaubt. Er richtet sich
nach dem einbezahlten Anteilkapital, hat also mit der
Leistung der Genossenschaft nur insofern etwas zu tun,
als ein Zinsausfall einer Nachzahlung auf den Miet-
zins gleichkommt.

Das Prinzip, die Mietzinse verhéltnisméBig hoch
anzusetzen, aber eine Riickvergiitung zu gewihren,
bietet der Baugenossenschaft wesentliche Vorteile. Jede
Verwaltung wei}, wie unterschiedlich die Mieter die
Genossehschaftsrechnung belasten. Vor allem entstehen
groflic Unkosten bei hdufigem Mieterwechsel. Vieler-
orts hat sich deshalb der Dauermieterrabatt eingebiir-
gert. Manche Mieter verursachen wesentliche Un-
kosten durch unsorgfiltige Behandlung des Miet-
objekts oder durch Unvertraglichkeit gegeniiber den
Nebenmietern. Andere bezahlen ihren Mietzins erst
nach wiederholter Mahnung oder wenn sie betrieben
werden oder gar der Ausweisungsbefehl vorliegt. An-
dere kommen ihren Verpflichtungen zur Einbezahlung
der Anteile nicht nach, usw.

Die Riickvergiitung wird darum mit Vorteil davon
abhingig gemacht, dal der Mieter alle Verpflichtun-
gen aus dem Mietvertrag restlos erfiillt hat. Dadurch
vermeidet man, daB die guten Mieter stindig fiir die
schlechten ein Opfer bringen miissen.

Die Institution der: Riickvergiitung ist heute des-
wegen bei den Baugenossenschaften noch nicht sehr
verbreitet und noch wenig ausgebaut, weil die meisten
noch jung sind und vorerst die nétigen Reserven an-
legen missen. Man muf} aber mit der Zukunft rech-
nen. Sie diirfen sich ihre Entwicklungsmoglichkeiten
nicht verbauen lassen. Auch fiir sie ist die Vorlage tiber
die Bundesfinanzreform kaum annehmbar, wenn nicht
die Beschliisse des Nationalrates betreffend die Besteue-
rung der Rickvergiitungen und Rabatte der Genos-
senschaften revidiert werden. Gts.

Kleine Chronik aus der Volkswirtschaft

Normalisierung der Konjunktur

In den Jahren nach dem Krieg konnte unsere Wirtschaft
einen unerwarteten Aufschwung nehmen. Produktion und Be-
schiftigungsgrad nahmen {iiberdimensionale Formen an. Die
Zahl der Fabrikbetriebe hat gewaltig zugenommen, und be-
triagt heute 14 934. Die Zahl der in den Fabrikbetrieben be-
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schiftigten Arbeitnehmer nahm innerhalb eines Jahres um
10 000 zu, 130 000 ausldndische Saisonarbeiter wurden «im-
portierty, um die sich anhdufenden Auftrdge in Industrie und
Baugewerbe zu bewiltigen. Heute ist nun plétzlich ein Riick-
gang der Konjunktur eingetreten.' Die Weltmarktpreise von’
wichtigen Giitern sinken. In der Schweiz wurden — obwohl



	Rückvergütung bei Baugenossenschaften

